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Berufsbildung und Talente 

 

Berufsberatung und Orientierung 

Für alle Talente, die noch unentschieden sind:  

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BIZ) ist die erste Anlaufstelle für Talente, die sich zwischen 

Beruf und Studium nicht entscheiden können: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) 

 

Lehrstellensuche und Unterstützung 

Eine berufliche Grundbildung erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Partner: 

- Berufsfachschule 

- Lehrbetrieb 

- Überbetriebliche Kurse 

- Förderung von Musik, Kunst oder Sport 

Die Fachstelle Berufsbildung und Talente des Amts für Berufsbildung unterstützt bei der Suche nach 

einer passenden Lehrstelle und führt einen Lehrstellenpool mit talentfreundlichen Betrieben. 

 

Vereinbarung / Arbeitszeitreduktion für sportliche und musische Talente 

Ab Lehrbeginn 2024 können sportliche und musische Talente eine Arbeitszeitreduktion von bis zu 20 % 

vereinbaren (gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10)).  

- Obligatorisch bleiben: Unterricht an der Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse. 

- Die Reduktion betrifft ausschliesslich der betrieblichen Bildung (sofern von den Vertragsparteien 

vereinbart). 

- Eine Mustervereinbarung ist bei der Fachstelle Berufsbildung und Talente erhältlich. 

 

Unterstützung während der Lehrzeit 

Bei Konflikten zwischen den Lehrvertragsparteien: 

- Die Lehraufsicht und die Fachstelle Berufsbildung und Talente bieten Beratung an. 

- Mögliche Lösungen: Massnahmen zur Fortsetzung der Ausbildung, Umplatzierung oder 

Berufswechsel. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/dl/BSLB/Seiten/default.aspx
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Voraussetzungen für sportliche Talente 

Das Angebot richtet sich an sportlich talentierte Jugendliche mit: 

- Swiss Olympic Card oder Mitgliedschaft im Kader des höchsten nationalen Verbandes (bzw. 

kantonaler Spitze in der betreffenden Sportart), 

- Teilnahme an internationalen Titelwettkämpfen 

- Mindestens 10 Stunden sportartspezifisch geführtes Training pro Woche (ohne 

Wettkämpfe/Reisezeiten), 

- Individueller Vereinbarung mit dem Lehrbetrieb 

 

Voraussetzung für musisch/künstlerische Talente 

Das Angebot gilt für Jugendliche im Bereich Musik, darstellende oder bildende Kunst mit: 

- Mitglied einer Fördergruppe wie z. B. ein Jugendorchester mit Bestätigung eines hohen 
Leistungsniveaus, 

- Strukturierter, gesicherter musisch/künstlerischer Förderung, 
- Nachweis von mindestens 10 Stunden wöchentlicher ausserschulischer Förderung  
- Individuelle Qualifikationen (nach Absprache mit der Kulturförderung Graubünden, 

Koordinationsstelle «Junge Talente Musik», Gürtelstrasse 89, 7001 Chur info@afk.gr.ch, 
www.kfg.gr.ch).  

 
 

Vignette «leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb»  

Swiss Olympic zeichnet Betriebe aus, die: 

- Sporttalente mit mindestens einer regionalen Talent Card ausbilden, 

- Eine schriftliche Vereinbarung (mit dem Lehrbetrieb) über Abwesenheiten unterzeichnen. Die 

Fachstelle Berufsbildung und Talente unterstützt bei der Erstellung einer solchen Vereinbarung. 

 

 

 

 

Ansprechperson und Adresse 

Amt für Berufsbildung 
Corina Grünenfelder 
Fachstelle Berufsbildung und Talente 
Grabenstrasse 1 
7001 Chur 
Telefon: 081 257 27 61 
corina.gruenenfelder@afb.gr.ch 

mailto:info@afk.gr.ch

